
Bekanntmachung 

zur Veröffentlichung im Internet und zur öffentlichen Auslegung 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79a „Bettenhelle“ 

 
Der Rat der Kreis- und Hochschulstadt Meschede hat in seiner Sitzung am 09.10.2025 den Beschluss zur 
Veröffentlichung im Internet und zur öffentlichen Auslegung für die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
79a „Bettenhelle“ gefasst. Dem Entwurf der Bebauungsplanänderung und der Begründung wurde zuge-
stimmt. 

Der Geltungsbereich ist wie folgt abgegrenzt: 

 

Im Geltungsbereich befinden sich folgende Flurstücke in der Gemarkung Freienohl, Flur 11: 
521, 527, 528, 529, 813 und 834 
 
Zielsetzung der Planung: 
 
Ziel des Bauleitplanverfahrens ist die Aufhebung eines Teilbereiches des Bebauungsplans Nr. 79a „Betten-
helle“.   
 
Planinhalt ist im Wesentlichen: 
 

 Aufhebungsfläche 
 
Damit sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung unterrichten kann und um der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, 
wird der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79a „Bettenhelle“ mit der zugehörigen Be-
gründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit von 

Mittwoch, dem 22.10.2025 bis 
Freitag, dem 21.11.2025 einschließlich 

im Internet veröffentlicht. 
 
Die veröffentlichten Unterlagen sind im Internetangebot der Kreis- und Hochschulstadt Meschede unter 
folgender Adresse abrufbar: www.meschede.de/bauleitplanverfahren/laufende-verfahren 
 

http://www.meschede.de/bauleitplanverfahren/laufende-verfahren


Die Unterlagen sind auch über das zentrale Beteiligungsportal des Landes NRW zugänglich: 
www.beteiligung.nrw.de/portal/meschede/startseite 
 
Zusätzlich zu der Veröffentlichung im Internet werden die Unterlagen beim Bürgermeister der Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede, Fachbereich Planung und Bauordnung, Technisches Rathaus, Sophienweg 3, 
59872 Meschede (Erdgeschoss) öffentlich ausgelegt und können in den Dienststunden 
 

montags, dienstags und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
donnerstags von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

von jedermann eingesehen werden. 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen abgeben werden. Stellungnahmen 
sollen elektronisch an beteiligung@meschede.de übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf 
anderem Weg abgegeben werden (z.B. Postweg, mündlich zur Niederschrift). Nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
 

Gem. § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass folgende umweltbezogenen Infor-
mationen zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 79a „Bettenhelle“ verfügbar sind: 
 
Fachbeitrag Primäres Schutzgut Inhalt 
Begründung  Belange des Natur-, Umwelt- 

und Landschaftsschutzes. 
Allgemeine und zusammenfassende 
Beschreibung der umweltrelevanten 
Belange aus dem Umweltbericht 
und dem artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag. 

Umweltbericht  
(Mestermann Landschaftspla-
nung; Stand Jan. 2025) 

Verschiedene Belange des 
Umweltschutzes. z.B.: 
- Landschafts- und Natur-

schutz 
- Biol. Vielfalt. 
- Schutzgüter: Mensch, 

Tiere, Pflanzen, Fläche, 
Boden, Wasser, Klima 
und Luft, Landschaft 

- Wechselwirkungen 

Erläuterung der möglichen Auswir-
kungen auf die bislang ermittelten 
und bewerteten Umweltbelange 
unter Berücksichtigung einer Nullva-
riante und alternativen Planungs-
möglichkeiten. 

Artenschutzrechtlicher Fachbei-
trag (ASP I) 
(Mestermann Landschaftspla-
nung; Stand Jan. 2025) 

Populationen und einzelne 
Individuen der Flora und 
Fauna im Plangebiet. 

Darstellung, ob und - wenn ja - 
welche artenschutzrechtlichen Kon-
flikte im Zusammenhang mit der 
Realisierung des Vorhabens entste-
hen können und ob das Vorhaben 
aus artenschutzrechtlicher Sicht als 
zulässig einzustufen ist. Als Grund-
lage der Bewertung des Vorhabens 
wurden Erfassungen der für das 
Vorhaben relevanten Artengruppen 
durchgeführt. 
 
Prüfung über die Vereinbarkeit der 
Planung mit den artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbeständen (Tö-
tungs-, Zerstörungs-, Störungsver-
bot) und möglicher Ausnahmen 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 
Ergebnis: Die Aufhebung eines Teil-
bereichs des Bebauungsplanes Nr. 
79a „Bettenhelle“ der Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede hat keine 
artenschutzrechtlichen Auswirkun-

http://www.beteiligung.nrw.de/portal/meschede/startseite
mailto:beteiligung@meschede.de


gen auf häufige und ungefährdete 
sowie planungsrelevante Arten. Eine 
vertiefende Prüfung der Verbotstat-
bestände gemäß Stufe II ist dem-
nach nicht durchzuführen. Schutz- 
bzw. Vermeidungsmaßnahmen für 
häufige und ungefährdete Tierarten 
werden nicht erforderlich. 
Besonders geschützte Pflanzenarten 
kommen im Untersuchungsgebiet 
nicht vor. Dementsprechend ergibt 
sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 
Nr. 4 BNatSchG, wonach es verbo-
ten ist, wild lebende Pflanzen der 
besonders geschützten Arten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören.  
 

Es liegen keine wesentlichen Stellungnahmen mit Umweltbezug von Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange (TöB) aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vom 13.06.2023 bis 
12.07.2023 vor: 
 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Meschede, den 13.10.2025 

Kreis- und Hochschulstadt Meschede 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Christoph Weber 
 
 
 
 
 
 


